
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/2/19 15Os164/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1998

Norm

StPO §118

StPO §120 A

StPO §125

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Im Sinne der Strafprozeßordnung ist als Sachverständigengutachten zu beurteilen, wenn es von einem bestellten und

beeideten Sachverständigen in einer bestimmten Strafsache unparteiisch, wahrheitsgemäß und unter Kontrolle des

Gerichtes kraft seiner besonderen Fachkenntnisse Umstände und Erfahrungstatsachen bekundet, die für das

Verfahren von Bedeutung sind (Mayerhofer StPO4 § 118 E 1).
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